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USR III vital für Region und Basel-Stadt

Die Handelskammer beider Basel begrüsst die Vorlage zur Unternehmenssteuer-
reform III ausdrücklich. Insbesondere die geplante Einführung der Patentbox sowie
der zinsbereinigten Gewinnsteuer und die Gewinnsteuersatzsenkung stärken die
Standortattraktivität unserer Region. Die Handelskammer erachtet die geplante
Erhöhung der Teilbesteuerung der Dividenden auf 80 Prozent jedoch als zu hoch.

Die Schweiz muss ihre Unternehmensbesteuerung anpassen, um international weiterhin
wettbewerbsfähig zu sein. Gleichzeitig muss das System international akzeptiert sowie für Bund,
Kantone und Gemeinden finanzierbar sein. Der Bundesrat hat aus diesem Grund die Vorlage zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III) präsentiert. Diese stellt den Kantonen einen
Werkzeugkasten zur Verfügung, aus dem sie diejenigen Massnahmen wählen können, die zu ihrer
Wirtschaftsstruktur passen. Über die eidgenössische Vorlage zur USR III wird das Stimmvolk am
12. Februar 2017 entscheiden. Ohne ein Ja zu dieser Vorlage kann der Kanton Basel-Stadt die
präsentierte kantonale Vorlage, zu der die Handelskammer heute Stellung nimmt, nicht umsetzen.

Die Handelskammer beider Basel unterstützt die Umsetzung der USR III im Kanton Basel-Stadt
weitgehend wie vorgesehen. Sie erwartet allerdings, dass die geplante Erhöhung der
Teilbesteuerung der Dividenden auf 60 Prozent erfolgt und nicht wie vorgeschlagen auf 80 Prozent.
Mit einem Wert von 80 Prozent wäre der Kanton Basel-Stadt am Tabellenende der Schweizer
Kantone. Die Handelskammer beider Basel hat Verständnis dafür, dass die Vorlage
mehrheitsverträglich ausgestaltet werden soll und entsprechende flankierende Massnahmen
vorgeschlagen werden.

Stellungnahme Handelskammer beider Basel
http://www.hkbb.ch/Standortpolitik/Finanzen%20und%20Steuern/Umsetzung_der_Unterne
hmenssteuerreform_III_im_Kanton_Basel-Stadt

Weitere Auskünfte:
Dr. Franz A. Saladin, Direktor Handelskammer beider Basel, Tel. 061 270 60 62
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Vitale Bedeutung für die Region Basel

Die Region und insbesondere der Kanton Basel-Stadt sind auf die sogenannten Statusgesellschaften
angewiesen. Wie der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt festhält, bieten diese über 32‘000
Vollzeitarbeitsplätze, erwirtschaften diese knapp die Hälfte der Wertschöpfung und generieren
61 Prozent der Gewinn- und Kapitalsteuereinnahmen. Für die Schweiz und unsere Region im
Speziellen ist die USR III von vitaler Bedeutung. Ohne ein wettbewerbsfähiges Steuersystem stehen
Wohlstand, Steuersubstrat und Arbeitsplätze auf dem Spiel.
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Quelle: Steuerverwaltung Basel-Stadt und BAK,
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmens-
steuerreform III für den Kanton Basel-Stadt, 2016


